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Im ganzen Kanton gilt Gefahrenstufe 4 "gross" 

Brennende Streichhölzer oder Funkenflug verursachen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit einen Brand. Das Feuer breitet sich aufgrund der 
starken Trockenheit sehr schnell aus. Im Freien sind keine Feuer zu 
entfachen. Mit gebotener Vorsicht dürfen ausserhalb des Waldab-
stands von 200 Metern signalisierte Feuerstellen mit betoniertem 
Untergrund benutzt werden. Bei Wind ist das Feuern unbedingt zu 
unterlassen. Und: Zigaretten, Raucherwaren sowie leicht entzünd-
bare Gegenstände dürfen auf keinen Fall im Freien entsorgt wer-
den.  

 



 

Feuer- und Feuerwerksverbot Kanton Solothurn 03.07.2026 

Kanton Solothurn: Feuerverbot im Wald, in Waldesnähe, an Fluss- 
und Seeufern sowie grundsätzliches Feuerwerksverbot auf dem 
gesamten Kantonsgebiet infolge akuter Trockenheit 

Aufgrund hoher Temperaturen und fehlender Niederschläge 
herrscht derzeit im Kanton Solothurn akute Trockenheit. Dadurch 
ist die Waldbrandgefahr auf die Gefahrenstufe 4 (gross) angestie-
gen. Nach einer Lagebeurteilung durch verschiedene kantonale 
Ämter hat die Kommandantin der Polizei Kanton Solothurn heute 
ein absolutes Feuerverbot im Wald, in Waldesnähe, an Fluss- und 
Seeufern sowie ein grundsätzliches Feuerwerksverbot für das 
ganze Kantonsgebiet verfügt. Die Verfügung tritt mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. 

Die anhaltende Trockenheit und die hohen Temperaturen haben im 
ganzen Kanton Solothurn zu einer grossen Waldbrandgefahr ge-
führt. Die Kommandantin der Polizei Kanton Solothurn hat deshalb 
in Absprache mit der Solothurnischen Gebäudeversicherung, dem 
Amt für Wald, Jagd und Fischerei und dem Kantonalen Führungs-
stab ein absolutes Feuerverbot im Wald, in Waldesnähe, an Fluss- 
und Seeufern sowie ein grundsätzliches Feuerwerksverbot auf dem 
gesamten Kantonsgebiet verfügt. Die Verfügung tritt mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. 
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